
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Projektgebiete 
sogenannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird 
von Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  
Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz in der Keitumer Marsch mit 
z.Z. sieben Flurstücken und einer Fläche von 24,6 Hektar. 
Das Projektgebiet liegt außerhalb der Gebietskulisse von Natura 2000. FFH- und 
Vogelschutzgebiet (Nationalpark Wattenmeer) sowie das NSG „Nordfriesisches Wattenmeer“ 
beginnen im Vorland außerhalb des Deiches. Die eingedeichten Marschflächen bei Keitum 
zählen zu einem ausgedehnten Biotopverbundsystem auf der Insel Sylt. 
 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit  Rechercheergebnis  

Ökokonten - 

Ausgleich ALR Küstenschutzverwaltung. Für Flächenkomplex bei Öwenhoog. 
Ausgleich für LKN 5,64 festgelegt, 11,75 wird fürs LKN vorgehalten. 
Extensive Nutzung durch Mähweide. 

Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

Sukzession der drei Flächen bei Firstklent, sofern kein Pflegekonzept mit 
UNB abgestimmt. Einmalige Mahd mit Abtransport nach Ende der 
Brutzeit. 

Laufende 
Schutzprogramme 

Teil von Schutzprogramm „Uferschnepfe“. Erhaltung 12 Jahre ab 2010 
der Gewässerbiotope.  
Anlage von Gewässern in der Keitumer Marsch durch GGV 2011. Bericht 
zu dem Maßnahmen und den Gewässeranlagen, status-quo. 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planu ngsrechtliche Kulisse 

Kulisse  Recherche ergebnis  

NP außendeichs, direkt angrenzend, Nationalpark Wattenmeer 

NSG außendeichs, direkt angrenzend, seit 1982  
Nordfriesisches Wattenmeer 

LSG Die Keitumer Marsch ist ein LSG-Vorschlagsgebiet 

Naturpark - 

FFH außendeichs, direkt angrenzend, 0916-391, NTP SH Wattenmeer 
und angrenzende Küstengebiete 

EGV außendeichs, direkt angrenzend, 0916-491, Ramsar-Gebiet SH 
Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete 

WRRL - 

BVS-NF Nr. 454 Sylter Marsch zwischen Munkmark und Osterende 

Biotope (LLUR) nur außerhalb in der Keitumer Marsch, 1116032 bis 1116046 
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Wiesen- und Rastvogelgebiet Keitumer Marsch Gebiet mit hoher Bedeutung für Rast- und 
Wiesenvögel 

Artenschutzgebiet - 

Wasserschutz/ -schongebiet - 

Retentionsraum - 

Geotope - 

Archäologischer Denkmalschutz Grabungsschutzgebiet, landseitig bis 100 m vom Deichfuß bei 
Firstklent. 

Angrenzende Naturschutzflächen Private Entwicklungs- und Schutzflächen im gesamten Koog zur 
Unterstützung der Uferschnepfen-Bestände. 
 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation  Rechercheergebnis  

AG Landschaftsschutz Runder Tisch mit: 
Landschaftszweckverband Sylt, Naturschutzgemeinschaft Sylt, 
Söl’lring Foriining, UNB, Bauernverband, Stiftung Naturschutz. 

 
 

3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Projektgebiet „Keitumer Marsch“ liegt im Naturraum der Nordfriesischen Geestinseln der 
schleswig-holsteinischen Marsch. Die Grundgestallt des Gebiets wurde durch die Eiszeiten 
und den nachfolgenden Anstieg des Meeresspiegels ausgebildet und durch die Eindeichung 
der Marsch sowie die landwirtschaftlichen Nutzungen überprägt. Die Marsch ist durch ihre 
Entstehung sehr flach, die aktuelle Bodenoberfläche ist flachwellig und wird von vertieften 
Gräben und leicht erhöhten Beeten geprägt. Es herrschen tonig-schluffige, kalkhaltige, 
schwere Kleiböden vor. 
Die gesamte Marsch ist von einem umfassenden teils noch halbnatürlichen Gewässer- und 
Entwässerungssystem durchzogen. Durch die Eindeichung der Marsch gibt es keine 
natürlichen Überflutungen mehr mit salzigem und schlickhaltigem Nordseewasser. Das 
überschüssige (Regen-) Wasser des Marschgebiets wird über Sielwerke in die Nordsee bzw. 
das Rantumer Becken abgeleitet. Das Projektgebiet ist nur ein kleiner Teil der Marsch 
innerhalb des Wassereinzugsgebiets. 
 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse  Rechercheergebnisse  

Hauptnaturraum D 22 Schleswig-Holsteinische Geest 

Naturraum 680 Nordfriesische Geestinseln 

Landschaft (BFN) 68000 Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Inseln und Halligen 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Im Projektgebiet „Keitumer Marsch“ wurden keine FFH-LRT kartiert.  
Das Gebiet wird von sonstigem Feucht- und Nassgrünland sowie von mesophilem Grünland 
feuchter Standorte geprägt. Intensivgrünland und Staudenfluren sowie verschiedene 
Stillgewässer und kleine Gehölzsäume kommen nachrangig vor. Typisch für das 
Marschgrünland sind die Parzellengräben und die flachen Weidetränken auf den Flächen. 
Alle Parzellen werden als Grünland genutzt. 
 
 
 
 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Le bensraumtypen 

Kartierung  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Biotoptypen GGV Heiko Grell 
(2012) 

Kartierung der Biotoptypen des Projektgebiets „Keitumer 
Marsch“ 

LRT GGV Heiko Grell 
(2012) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen des Projektgebiets 
„Keitumer Marsch“ 

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 

Tabelle 6: Bestand: Biotoptypen 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

3.2 HF Feldhecke 0,0183 0,1 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 0,1055 0,4 

4.5 FT Tümpel 0,0620 0,3 

4.6 FK Kleingewässer 0,4872 2,0 

4.7 FW naturgeprägter Weiher 0,0539 0,2 

6.2 NR Landröhrichte 0,0944 0,4 

8.1 GM Mesophiles Grünland 5,8302 23,7 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 17,8172 72,3 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 0,0715 0,3 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,1037 0,4 

    

 Gesamtfläche 24,6437 100,0 

 

Tabelle 7: Bestand: FFH – Lebensraumtypen 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

    

 Gesamtfläche 0,0000 0,0 
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3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Aus dem Projektgebiet „Keitumer Marsch“ sind keine konkreten Vorkommen seltener und 
gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt.  
Aufgrund der großräumigen Offenheit und Ungestörtheit hat das gesamte Marschgebiet eine 
wichtige Funktion als Rückzugsraum für Wiesen- und Wasservögel. So wird das Gebiet als 
Rastgebiet von Gänsen, Enten und Limikolen genutzt. Uferschnepfen und andere 
Offenlandvögel wie Feldlerche und Wiesenpieper brüten in der Marsch. Weiterhin sind 
Vorkommen vom Moorfrosch und anderen Amphibien aus der Marsch bekannt. Außerhalb 
des Projektgebiets gibt es einige landesweit erfasste Biotope. Es handelt sich dabei zumeist 
um die Abgrabungsgewässer und das noch naturnahe Fließgewässersystem. Im 
Projektgebiet zählen die verschiedenen Flachgewässer zu geschützten Biotopen. Über ihre 
Besiedlung liegen keine Angaben vor. 
 
Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 9 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 8 angegebenen Quellen. 

Tabelle 8: vorliegende Kartierungen / Gutachten: we rtgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Alle Arten LLUR (2012) Aktuelle Abfrage 

Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 4 Rasterpunkte 

Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 

Privatgutachten der 
Naturschutzgemeinschaft 

Luther, Köhne, 
Martin (2007) 

Offenlandvögel, „Uferschnepfe“ 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2012) 

Vegetationskartierung 7/2012 

 

Tabelle 9: Auswahl wertgebender Arten 

Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Pflanzen     

Wiesen-Schaumkraut  
(Cardamine pratensis) 

RL-SH 3 1989 BK, Marsch 

Wiesen-Segge  
(Carex nigra) 

RL-SH 2 1989 BK, Marsch 

Sardischer Hahnenfuß  
(Ranunculus sarduus) 

RL-SH 3 1989 BK, Marsch 

Kleiner Klappertopf  
(Rhinanthus minor) 

RL-SH 2 1989 BK, Marsch 

Tannenwedel  
(Hippuris vulgaris) 

RL-SH 3 1961-1985 Raabeatlas 

Sumpf-Dreizack  
(Triglochin palustris) 

RL-SH 2 1961-1985 Raabeatlas 

Sumpf-Veilchen  
(Viola palustris) 

RL-SH 3 1961-1985 Raabeatlas 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Säugetiere     

Keine relevante Angaben    

    

Vögel     

Uferschnepfe  
(Limosa limosa) 

VSchRL I 2011 einzelne 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2008 südlich Archsum 

Rohrdommel  
(Botaurus stellaris) 

VSchRL I 1994 1x Katrevel 

Kiebitz  
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2011 Keitumer Marsch 

Rotschenkel  
(Tringia totanus) 

RL-SH 3 2011 Keitumer Marsch 

    

Amphibien     

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 

FFH IV 2007 verbreitet 

Grasfrosch  
(Rana temporaria) 

 2007 verbreitet 

Wasserfrosch  
(Rana kl esculenta) 

 2007 verbreitet 

Erdkröte  
(Bufo bufo) 

 2009 zerstreut 

    

Weichtiere     

keine relevanten Angaben    

    

Libellen     

keine relevanten Angaben    

    

Schmetterlinge     

keine relevanten Angaben    

    

Heuschrecken     

keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Projektgebiet „Keitumer Marsch“ leitet sich aus dem 
Bestand und den Entwicklungszielen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 
her. Die Vorgaben für den angrenzenden Nationalpark Wattenmeer als NSG, FFH- und 
Vogelschutzgebiet werden als Kontaktlebensraum mit berücksichtigt.  
Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
Stiftung Naturschutz und der zuständigen Naturschutzbehörde (UNB) abgestimmt. 
Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100Jahre). 
In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 
Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 
 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 454:  

Bestand: Noch weitgehend unverbaute, eingedeichte Marschlandschaft zwischen Osterende und der 
westlichen Dünenkette bei Süderende. Typische Lebensräume sind die alten Priele und die 
zahlreichen, vergleichsweise extensiv genutzten Feuchtwiesen. Das gesamte Gebiet ist ein 
besonders bedeutsamer Lebensraum für Wiesenvögel. 

Entwicklungsziel: Erhaltung und Entwicklung einer von nassen Wiesen und Weiden geprägten 
Grünlandmarsch; Erhaltung der alten Prielsysteme. 

Vorrangige Maßnahmen: Verminderung der landwirtschaftlichen Nutzungsintensität; Anhebung des 
Wasserstandes 

 
Landschaftsrahmenplan V, Kreis Nordfriesland und Sc hleswig Flensburg:  
Landschaftliche Leitbilder für die Nordseeküste mit Inseln. „Natur- und grundwasserverträgliche land-
wirtschaftliche Nutzung auf Inseln und Halligen.“ 
Erhaltung und Entwicklung historischer Kulturlandschaften: „extensiv genutztes Marschgrünland mit 
Grüppen und Beetsystemen, Kleingewässer.“ 
Forderkulisse der Landwirtschaft, Vertragsnaturschutz für den BVS-Bereich der Keitumer Marsch. 
„Wiesenvogelschutz und trockenes Magergrünland.“ 
Landschaftsschutzgebiete: „Ost-Sylt“ ist ein Gebiet, das die Kriterien als LSG erfüllt.  
Erholungsnutzung: Keitumer Marsch ist ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 
 
Übergreifende Ziele für das Vogelschutzgebiet Watte nmeer 0916-491 (Auszüge):  
Der Nationalpark und die angrenzenden Küstengebiete bilden eine Einheit, die die wesentlichen 
Bestandteile des Ökosystems Wattenmeer umfasst. Das Gesamtgebiet und die engen Beziehungen 
zwischen den Teilbereichen des Gesamtgebietes sind zu erhalten. Brut- und Rastvögel der Halligen, 
Inseln und Köge nutzen die Watten und Wasserflächen des Nationalparks als Nahrungsgebiet. 
Halligen, Inseln und Köge sowie der Eiderbereich dienen als Brutgebiete und Hochwasser-
Rastgebiete. Brutvögel der angrenzenden Gebiete wandern nach dem Schlupf der Jungvögel ins 
Wattenmeer und nutzen es als Aufzuchtgebiet. ...  
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In Bereichen, die stark durch menschliche Nutzung geprägt sind, wie Teile der Halligen und der 
eingedeichten Köge, soll ein gezieltes Management zur Erhaltung der Vogelbestände führen. Hierzu 
gehören beispielsweise eine extensive Nutzung des Feuchtgrünlands und die Erhaltung eines hohen 
Wasserstandes. 
 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben : 
Die fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und Entwicklung 
der offenen Marschlandschaft als „Wiesenvogelgebiet“ in den Vordergrund. Darüber hinaus 
sollen im Gesamtgebiet nasse Wiesen und Weiden inklusive der alten Prielsysteme mit ihren 
typischen Tier- und Pflanzenarten erhalten und gepflegt werden. 
 
Die genannten Vorgaben lassen sich durch eine nachhaltige und extensive Grünlandnutzung 
und eine Anhebung der Wasserstände auf den Flächen erreichen. 
 

 

4.2 Leitbild für den SLEP „Keitumer Marsch“ 

Der SLEP „Keitumer Marsch“ orientiert sich an folgendem Leitbild: 
Die Flächen liegen eingebettet in der eingedeichten vergleichsweise jungen und kalkhaltigen 
Keitumer Marsch. Die flache Offenlandschaft wird durch eine traditionelle Grünlandnutzung 
mit Rindern, Schafen und Pferden der Marschen geprägt. Durchzogen ist die Landschaft von 
einem noch halbnatürlichen Prielsystem mit angeschlossenen künstlich angelegten 
Vorflutern und Parzellengräben. Das Wasser wird über Siele in die Nordsee bzw. das 
Rantumer Becken abgeleitet. Die früher die Landschaft prägenden natürlichen Überflutungen 
der Marsch mit Salzwasser und die Überschlickungen sind durch die Eindeichung 
ausgeschlossen.  

Die Grünlandflächen des Projektgebiets werden extensiv beweidet und dadurch offen 
gehalten. Es herrschen überwiegend kurzrasige, arten- und blütenreiche wechselfeuchte bis 
nasse Grünlandflächen und mesophile Grünlandbestände feuchter Standorte vor. Der 
Gebietswasserstand der Marsch ist hoch eingestellt, die randlichen Vorfluter weisen 
ganzjährig hohe Wasserstände auf und die zahlreichen Parzellengräben auf den Flächen 
weisen durch Staue temporäre Wasserflächen auf. Zudem gibt es einige flachufrige Tränken 
und Flachgewässer sowie Grabenaufweitungen. Zahlreiche spezifische Pflanzenarten der 
Marschen sowie Amphibien und Libellen haben sich hier ansiedeln können, teils wurden 
diese durch gezielte Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes gefördert.  

Der Boden ist durch die Vernässung feuchter und stocherfähig. Hochwüchsige Sichtkulissen 
an Gräben und Parzellenrändern fehlen weitgehend. Das Marschgrünland ist ein typisches 
Wiesenvogelgebiet. Uferschnepfe sowie nachfolgend Kiebitz, Feldlerche und Wiesenpieper 
sind Leitarten für das Marschgebiet. In den Röhrichten an den alten Prielen siedeln 
Rohrweihe und Rohrdommel sowie weitere Schilfbewohner. Auf Grund seiner Lage ist das 
Marschgebiet eng mit dem angrenzenden Wattenmeer vernetzt. Insbesondere Brut- und 
Rastvögel (Gänse, Enten, Watvögel) wechseln zwischen den Teilgebieten. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 8) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 10 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 11 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-) gilden. 
 
 

Tabelle 10: räumliche Gliederung für das Zielkonzep t  

Teilgebiet  Bezeichnung des Teil gebiets  

KM-01 Marschland nördlich Öwenhoog, Westteil 

KM-02 Marschland bei Firstklent, Ostteil 

Das SLEP-Gebiet „Keitumer Marsch“ wird in zwei Teilgebiete untergliedert, die 
Beschreibungen erfolgen einzeln für diese Teilgebiete und die darin liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet KM-01: Marschland nördlich Öwenhoog, Westteil 

Teilgebiet KM-01: Marschland nördlich Öwenhoog, Wes tteil 
Bei Öwenhoog an einer randlichen Zufahrt zum Rantumbecken gehören etwa 17,4 ha zum 
Eigentum der Stiftung Naturschutz. Die Flächen liegen beiderseits des Weges und werden 
durch Mahd und/oder Beweidung offen gehalten. Es wurden Flachgewässer, davon zwei 
„Ringteiche“ angelegt und durch Staumaßnahmen Senken überstaut. Gräben und ein 
randliches Gewässer im Südosten sind abgezäunt.  

Ziel für das kompakte Teilgebiet nördlich Öwenhoog ist die Erhaltung des von Grünland 
geprägten offenen Marschlands. Es wird die Entwicklung eines zusammenhängenden, 
hochwertigen Gebiets für Wiesenvögel angestrebt.  

Es sind durch eine an die Aufwuchsleistung angepasste, extensive Weidenutzung 
kurzrasige, arten- und blütenreiche Vegetationsbestände zu entwickeln und möglichst hohe 
Wasserstände durch Rückhaltung und Staue von Parzellengräben einzustellen.  

Als Beispiel und lokales Leitbild kann der Nordteil des Flurstücks Keitum*11*31 dienen, das 
extensiv von Rindern beweidet wird und wo bereits Flachgewässer angelegt und Gräben 
aufgestaut wurden. 

 
KM-01 Teilgebiet: Marschland nördlich Öwenhoog, Westteil 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
KM-01-01 Teilflächen westlich vom Weg O OF 
KM-01-02 Teilflächen östlich vom Weg O OF 

 
 
 

5.1.1.1 KM-01-01, Teilflächen westlich vom Weg 

KM-01-01, Teilflächen westlich vom Weg  
Zielebene 1:  Offene Landsc haft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Die Vegetation der Teilflächen westlich des Weges (zum Rantumbecken) ist überwiegend 
hochwüchsig und wird durch hohe Sichtkulissen an Gräben und Gewässern gegliedert. Die Fläche 
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wird entwässert, so dass noch einige Senken früh austrocknen. 

Ziel ist die Entwicklung eines Wiesenvogelgebiets mit kurzrasiger, blütenreicher mesophiler 
Grünland- und Uferrandvegetation ohne Sichtkulissen und die lokale Binnenvernässung. 

Folgende Maßnahmen sind zielführend: Rücknahme der Mahdnutzung zugunsten einer angepassten 
Weidenutzung mit Rindern (oder Pferden und Schafen). Dadurch dort Rücknahme der hohen 
Vegetationsbestände und der Sichtkulissen an Gewässern und Grabenrändern. Möglichst Rückbau 
der Zäune zwischen den beiden Teilflächen und Aufstau des dortigen tiefen Grabens, sowie 
Ertüchtigung des Übergangs zwischen den Flächen durch den oder die Staue. Anlage weiterer 
Flachgewässer in den Senken auf beiden Flurstücken. Drei mögliche Senken sind durch die 
Kartierung bekannt. Verschluss der flachen Grüppen an den tiefsten Enden bzw. an den Ableitungen 
zu den randlichen Vorflutern. Es entstehen größere Wechselwasserzonen mit feuchtem, 
stocherfähigem Boden. 

Code SH 01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft 
04.01 Erhalt und Rückführung des natürliche Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 
 

5.1.1.2 KM-01-02, Teilflächen östlich vom Weg 

KM-01-01, Teilflächen östlich vom Weg  
Zielebene 1:  Offene Landschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrü nland  

Die Vegetation der Teilflächen westlich des Weges (zum Rantumbecken) ist überwiegend kurzrasig 
und gut für Wiesen- und Offenlandvögel entwickelt. Geeignete Gräben wurden aufgestaut, so dass 
Flachgewässer und stocherfähiger Boden vorhanden ist. Die „Ringteiche“ werden v.a. von Gänsen 
genutzt und sind für weitere Tier- und Pflanzenarten von geringer Bedeutung.  

Ziel ist die Entwicklung eines Wiesenvogelgebiets mit kurzrasiger, blütenreicher mesophiler 
Grünland- und Uferrandvegetation ohne Sichtkulissen und die lokale Binnenvernässung. 

Folgende Maßnahmen sind zielführend: Weiterer Verschluss von Grüppen am Rand zu den 
Vorflutern. Die Anlage eines weiteren Flachgewässers (ohne Randverwallung) ist auf der südlichen 
Fläche in einer Senke möglich. Die Röhrichtkulisse sollte am Weiher in der Südostecke verringert 
werden. Das Gewässer sollte dazu durch Rücknahme oder Verlagerung der Zauntrasse an die 
Weidefläche angeschlossen werden. 

Code SH 01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft 
04.01 Erhalt und Rückführung des natürliche Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2 Teilgebiet KM-02: Marschland bei Firstklent, Ostteil 

Teilgebiet KM-01: Marschland bei Firstklent, Ostteil  
Bei Firstklent liegen drei getrennte Flächen der Stiftung Naturschutz mit einer Größe von 
zusammen 7,2 ha. Die größte Einzelfläche ist etwa 5,1 ha groß. Die Flächen werden durch 
Beweidung oder Mahd offen gehalten, teils ist bereits arten- und blütenreiches mesophiles 
Grünland ausgebildet. Weiterhin sind drei temporäre Flachgewässer angelegt worden. 
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Ziel für das mehrteilige Teilgebiet bei Firstklent ist die Erhaltung der von Grünland geprägten 
offenen Marsch. Es wird die Entwicklung eines hochwertigen Gebiets für Wiesenvögel 
angestrebt.  

Zielführend ist eine an die jeweilige Aufwuchsleistung der Vegetation angepasste, extensive 
Weidenutzung ohne Düngung, um kurzrasige, arten- und blütenreiche Vegetationsbestände 
zu entwickeln. Weiterhin sollen möglichst hohe Wasserstände durch Rückhaltung und Staue 
von Parzellengräben eingestellt werden.  

Als Beispiel und lokales Leitbild kann der Nordteil des Flurstücks Achsum*6*22/1 dienen, das 
extensiv von Rindern beweidet wird und wo bereits Flachgewässer angelegt und Gräben 
aufgestaut wurden. 

 
KM-02 Teilgebiet: Marschland bei Firstklent, Ostteil 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
KM-02-01 Westliche Teilfläche, *6*22/1 O OF 
KM-02-02 Mittlere Teilfläche, *6*18/1 O OF 
KM-02-03 Östliche Teilfläche, *5*8/1 O OF 
 

 
 
 

5.1.2.1 KM-02-02, Westliche Teilfläche, *6*22/1 

KM-02-01, Westliche Teilfläche, *6*22/1  
Zielebene 1:  Offene Landschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Die Vegetation der großen Teilfläche ist überwiegend kurzrasig und bereits gut für Wiesen- und 
Offenlandvögel entwickelt. Es wurden drei geeignete Flachgewässer angelegt und mit dem Aushub 
eine Grüppe verschlossen. Die anderen Gräben sind jedoch noch funktionstüchtig, so dass die 
Fläche schnell austrocknen kann.  

Ziel ist die Entwicklung eines Wiesenvogelgebiets mit kurzrasiger, blütenreicher mesophiler 
Grünland- und Uferrandvegetation ohne Sichtkulissen und die lokale Binnenvernässung. 

Folgende Maßnahmen sind zielführend: Das Flurstück Achsum*6*22/1 ist eine Fläche mit lokaler 
Leitbildfunktion. Dort kann durch einen weiteren Verschluss von Grüppen und die Aufweidung von 
Grüppenrändern die Binnenentwässerung herabgesetzt werden. Es entstehen größere 
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Wechselwasserzonen mit feuchtem, stocherfähigem Boden. 

Code SH 01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
04.01 Erhalt und Rückführung des natürliche Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern  

 
Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.2 KM-01-02, Mittlere Teilfläche, *6*18/1 

KM-02-02, Mittlere Teilfläche, *6*18/1  
Zielebene 1:  Offene Landschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Die Vegetation der mittleren Teilfläche ist durch die Mahdnutzung teils sehr hochwüchsig und wird 
durch hohe Sichtkulissen an den Gräben gegliedert. Die Fläche wird stark entwässert. 

Ziel ist die Entwicklung eines Wiesenvogelgebiets mit kurzrasiger, blütenreicher mesophiler 
Grünland- und Uferrandvegetation ohne Sichtkulissen und die lokale Binnenvernässung. 

Folgende Maßnahmen sind zielführend: Möglichst Rücknahme der Mahdnutzung zugunsten einer 
angepassten Beweidung. Dadurch geringere Vegetationshöhe, weniger hochwüchsige Sichtkulissen 
und Entwicklung mesophiler Grünlandvegetation feuchter Standorte. Anstau der Grüppen auf der 
Fläche. Möglichst Weidenutzung zusammen mit westlich benachbarter „Naturschutzfläche“. 

Code SH 01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft 
04.01 Erhalt und Rückführung des natürliche Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.3 KM-01-02, Östliche Teilfläche, *5*8/1 

KM-02-03, Östliche Teilfläche, *5*8/1  
Zielebene 1:  Offene Landschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Die Vegetation der östlichen Teilfläche ist durch die Mahdnutzung teils sehr hochwüchsig und wird 
durch hohe Sichtkulissen an den Gräben gegliedert. Die Fläche wird entwässert. 

Ziel ist die Entwicklung eines Wiesenvogelgebiets mit kurzrasiger, blütenreicher mesophiler 
Grünland- und Uferrandvegetation ohne Sichtkulissen und die lokale Binnenvernässung. 

Folgende Maßnahmen sind zielführend: Möglichst Rücknahme der Mahdnutzung zugunsten einer 
angepassten Beweidung. Dadurch geringere Vegetationshöhe, weniger hochwüchsige Sichtkulissen 
und Entwicklung mesophiler Grünlandvegetation feuchter Standorte. Anstau der Grüppen auf der 
Fläche. Anlage von bis zu zwei Flachgewässern (ohne Randverwallung) auf den beiden gestörten 
Standorten (s. Karte). 

Code SH 01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft 
04.01 Erhalt und Rückführung des natürliche Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
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Fotos: a = best-off Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 
 
 

5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Arte ngilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets der „Keitumer Marsch“ werden nach 
Landschaft- und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- 
und Lebensraumtypen zugeordnet.  
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5.2.1 Offene Landschaft (O) 

Im Projektgebiet „Keitumer Marsch“ werden alle Flächen der Stiftung Naturschutz dem 
Projektziel der „Offenen Landschaft“ zugeordnet. Dieses Projektziel ist damit im gesamten 
Projektgebiet prägend. 
Die Vegetation entspricht auf einigen Gebietsteilen der Zielvegetation, meist gibt es jedoch 
deutlich Defizite in der Qualität und der Besiedlung der Lebensräume des Offenlands. 
Die bereits gut ausgebildeten Flurstücke Keitum*11*31 (Nordteil) und Achsum*6*22/1 
können als lokale Leitbilder dienen. Dort, wo Defizite auftreten, die Vegetation hochwüchsig, 
arten- und blütenarm ist, der Bodenwasserstand niedrig ist und keine Flachgewässer 
vorkommen und/oder Sichtkulissen an Gräben oder Stillgewässern vorhanden sind, wird 
eine Verbesserung im Hinblick auf die Ziele für den Wiesenvogelschutz angestrebt. 
 
 
Feuchtgrünland (OF):  Konkret soll die von Grünland geprägte offene Marsch erhalten 
werden. Es wird die Entwicklung eines hochwertigen Wiesenvogelgebiets angestrebt, mit 
kurzrasigen, arten- und blütenreichen Vegetationsbeständen, hohen Bodenwasserständen 
und zahlreichen, gut zugänglichen offenen Flachgewässern auf den Flächen. 
Die Grünlandflächen der Keitumer Marsch sind für Wiesenvögel offenzuhalten. Die 
Vegetation sollte möglichst durch Beweidung mit Rindern offen und kurzrasig gehalten 
werden. Schafe oder Pferde sind als Weidetiere möglich, führen aber zu einheitlicher 
Vegetation mit geringen Blühaspekten. Die Nutzung sollte ohne Verwendung von Dünger 
oder Spritzmitteln als traditionelle Sommerweide durchgeführt werden und so intensiv sein, 
dass sich eine großflächig kurzrasige, mesophile und blütenreiche Vegetation einstellt. Das 
Aufkommen hochwüchsiger Vegetationsbestände ist auf den Flächen sowie an Graben- und 
Gewässerrändern zu vermeiden. 
Die Gebietswasserstände sollten in den randlichen Vorflutern möglichst hoch eingestellt 
werden, ohne dabei Nachbarflächen oder die generelle Entwässerung des Marschlands zu 
beeinträchtigen. Vorfluter, Entwässerungsgräben und Grüppen, die sich auf den 
Projektgebietsflächen befinden, sollten so verschlossen werden, dass die 
Binnenentwässerung des jeweiligen Flurstücks herabgesetzt wird. Die Staue sollten am 
Ende der Grüppen und Gräben erfolgen und können je nach Topographie auch 
zwischendurch auf den Flächen sinnvoll sein. Das notwendige Material für die Staue kann 
aus den Grüppen- und Grabenrändern entnommen werden, so dass sich flachufrige 
Grabenaufweitungen und ausgedehnte, kurzrasige Wechselwasserzonen in den 
aufgestauten Grüppen ergeben. 
Zusätzlich können in lokalen Senken auf den Flächen Flachgewässer als Weidetränken und 
Lebensräume für spezifische Gewässertiere sowie für Wasser- und Uferpflanzen angelegt 
werden. Diese Gewässer sollten mit einer ausgedehnten Wechselwasserzone ausgebildet 
sein. Künstlich erhöhte Randverwallungen und hochwüchsige Röhrichtsäume sind durch die 
Anlage und die spätere Nutzung zu vermeiden. 
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Tabelle 11: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Offenlandschaft Feuchtgrünland LRT 6510 Flachland -Mähwiese n 
Arten- und blütenreiches mesophiles 
feuchtes Marschgrünland (GFM) 
Offene Flachgewässer 

Uferschnepfe (VSchRL)  
Weitere Wiesenvögel; Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper 
Rasvögel, Gänse, Enten, Limikolen 
Pflanzen des mesophilen, feuchten Marschgrünlands 
Blütenbesuchende Insekten 
Moorfrosch (FFH IV) 
Weitere Amphibien; Erdkröte, Grasfrosch, Wasserfrosch, 
Teichmolch 
Pflanzen der Flachgewässer und Ufer 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt  
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 12 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Dem Gebiet kommt eine nachrangige Bedeutung für die Versorgung aus Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei zu. 
Auf den Flächen mit den Entwicklungszielen „Feuchtgrünland“ werden Nahrungsmittel 
(Fleisch und Mahdgut) von hoher Güte, ohne den Einsatz von Dünger und Pestiziden 
produziert. 
 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention, etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Konzeptgebiet positiv aus. Hervorzuheben sind 
insbesondere Wasserrückhaltung und Wasserreinigung sowie Nährstoffregulierung für die 
Teilflächen in der eingedeichten Marsch. 

5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist eine hohe Ästhetik durch ein naturnahes Relief sowie großflächig 
unverbaute Blickbezüge im Marschland und insbesondere vom Deich aus auf. Das 
Projektgebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen Kulturlandschaft in 
der Sylter Marsch. Durch die Großflächigkeit können trotz der Wanderwege und der 
Erholungsnutzung Rückzugsräume für störungsempfindliche Wiesen- und Rastvögel 
geschaffen werden.  
Das Gebiet weist einen überregional bedeutenden Bestand an standortspezifischen und 
gefährdeten Wiesenvogelarten auf. 
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Tabelle 12: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel  
Landschaftstyp 

Ziel  
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel  
Regulationsdienstleistungen 

Ziel  
Kulturelle Dienstleistungen 

Zielebene 1  Zielebene 2     
Offene 
Landschaft 
 

Feuchtgrünland ·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch), 
bzw. hochwertigen 
Mahdguts. 

·  Lokale Klimaregulierung 

·  Grundwasserneubildung 

·  Luftqualitätsregulierung 

·  Nährstoffregulierung 

·  Wasserreinigung 
 

·  Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Sehr hoch, durch naturnahes 
Relief und großräumige, 
weitgehend unverbaute 
Blickbezüge. 

·  Erholung und Tourismus: 
Wanderwege und schmale 
Fahrwege sind randlich im 
Marschland und am Deich 
vorhanden und erwünscht. 

·  Bildung: 
Erfahrung traditionellen 
Nutzungsformen im Kulturland 
der Marsch 

·  Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, gefährdete 
Arten, insbesondere von 
brütenden Wiesenvögeln und 
Rastvögeln des Wattenmeers. 
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6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilflächen ein Maßnamenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 13: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmekatalog für jede einzelne Teilfäche. 
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7 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet der Keitumer Marsch lokal differenziert werden. 
1. Förderung von artenreichem „Wertgrünland“ 
2. Anstau von Parzellengräben mit Grabenaufweitungen 
3. Anlange von Kleingewässern 
4. Hide oder Aussichtsturm zur Vogelbeobachtung, Beschilderung 

 
7.1 Förderung von artenreichem „Wertgrünland“ 
Im Projektgebiet der Marsch kann durch die Übertragung von Mahdgut artenreich besiedelter 
Spenderflächen die Entwicklung blütenreicher Weideflächen befördert werden. Zudem ist es 
möglich aus Reliktbeständen der Region heraus, gezielt einzelne Indikatorarten wie z.B. 
Klappertopf, Wiesen-Kümmel, Sumpf-Dreizack oder Sumpf-Veilchen anzusiedeln.  
 
7.2 Anstau von Parzellengräben mit Grabenaufweitungen 
Im Projektgebiet werden in der Regel alle Grünlandparzellen von Gräben und Grüppen 
durchzogen. Durch eine Herabsetzung der Binnenvernässung durch den Stau der internen 
Gräben kann lokal der Wasserstand angehoben werden. Zudem wird das Regenwasser 
länger auf den Flächen gehalten, so dass temporäre Überflutungsflächen in den flachen und 
teils aufgeweiteten Grüppen entstehen. Durch die Rückhaltung des Wassers auf den 
Flächen werden die standörtlichen Verhältnisse maßgeblich für Wiesenvögel verbessert, die 
auf stocherfähigen, weichen Boden angewiesen sind. Weiterhin profitieren Pflanzenarten 
feuchter und mesophiler Standorte. 
 
7.3 Gewässeranlagen 
Im Projektgebiet leben mehrere Arten von Amphibien, die alle auf geeignete Gewässer zum 
Laichen angewiesen sind. Durch neu angelegte Kleingewässer können im Gebiet die lokalen 
Bestände von z.B. Moorfrosch gefördert werden. Zudem dienen die Gewässer als 
Lebensräume weiterer Gewässerarten wie Libellen, Wasserkäfer und Wasserpflanzen und 
werden gern von Rastvögeln (Gänse, Enten, Limikolen) aufgesucht.  
 
7.4 Hide oder Aussichtsturm zur Vogelbeobachtung, Beschilderung 
Zur weiteren Information der vielen Besucher der Region kann eine bessere Beschilderung 
führen. Zudem könnte ein Hide oder eine kleine Plattform zur besseren Beobachtung der 
Vögel errichtet werden. 
 
 
 

8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 

·  Entwicklung der spezifischen Vegetationsbestände im Marschgrünland  
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·  Entwicklung der Wiesenvögel als Zielarten des Marschlands 

·  Entwicklung der Rastvogelbestände (Gänse, Enten, Limikolen) 

·  Entwicklung der Bestände von Amphibien, Libellen, spezifischen Pflanzenarten 

 
 

9 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Projektgebiet „Keitumer Marsch“ wurde ein 
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale des eingedeichten Marschlands auf Sylt 
und die lokalen Charakteristika sowie die recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben für 
das Gebiet integriert.  
Für die mehrteiligen Flächen der Stiftung Naturschutz wurden auf der Basis des Leitbilds 
Entwicklungsziele für Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume erarbeitet und 
entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. 
Das Gebiet wird durch das genutzte Grünland der eingedeichten Marsch geprägt. Dieses 
sollte erhalten und zu einem arten- und blütenreichem, mesophilem Marschgrünland mit 
Gräben und Gewässern in hoher Qualität für Brut- und Rastvögel entwickelt werden.  
Es wurden Projektideen formuliert, insbesondere zur Förderung des blütenreichen Grünlands 
und zu einer Minimierung der Binnenentwässerung sowie zum Artenschutz, die auf den 
Flächen der Stiftung Naturschutz umsetzbar wären. Weiterhin wurden Vorschläge für ein 
Monitoring der Flächen bzw. Arten unterbreitet. 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand – Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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